
EStGBeschR §§ 7i, 10f, 11b: 7. Nachweis der entstandenen Aufwendungen

7.   Nachweis der entstandenen Aufwendungen 

7.1   Rechnungsbelege und Gebühren 

1Alle Rechnungsbeträge aus den detaillierten, nachvollziehbaren und prüffähigen Rechnungen sind von der 
bzw. des Antragstellenden vollständig nach Gewerken geordnet entsprechend dem Vordruck (Anlage 1) 
aufzulisten. 2Darin sind auch Angaben zum Zahlbetrag und Zahlungsdatum der einzelnen Rechnungen 
sowie zum Zeitpunkt der Ausführung der Baumaßnahme zu tätigen. 3Außerdem muss aus den Angaben 
hervorgehen, welche der Rechnungen und in welcher Höhe Aufwendungen aus zusammengefassten 
Rechnungen auf Außenanlagen entfallen und welcher Art diese Außenanlagen sind.

4Erforderlich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. 5Abschlagsrechnungen und Kostenvoranschläge 
ersetzen keine Schlussrechnung. 6Kassenzettel müssen Menge, Artikel und Preis eindeutig erkennen 
lassen. 7Der Bescheinigungsbehörde bleibt das Recht zur Anforderung von Originalrechnungen und 
weiteren Unterlagen (zum Beispiel Werkvertrag, Überweisungs- oder Zahlungsbeleg) vorbehalten, die die 
Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts der Rechnungen nachweisen.

8Ist die Vorlage der Schlussrechnungen wegen der Insolvenz der Bauträgerin bzw. des Bauträgers nicht 
möglich, kann die Bescheinigung nur erteilt werden, wenn die begünstigten Aufwendungen einzeln nach 
Gewerken durch ein von der Erwerberin bzw. dem Erwerber vorzulegendes Gutachten einer bzw. eines 
Bausachverständigen nachgewiesen werden und die Erwerberin bzw. der Erwerber die Insolvenz der 
Bauträgerin bzw. des Bauträgers glaubhaft macht. 9Der an die Bauträgerin bzw. den Bauträger gezahlte 
Kaufpreis bildet die Obergrenze der bescheinigungsfähigen Aufwendungen. 10Pauschalrechnungen von 
Handwerksbetrieben können nur berücksichtigt werden, wenn das Angebot, das dem Pauschalvertrag 
zugrunde liegt, beigefügt ist. 11Wenn es zur Prüfung der Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage 
der Kalkulation verlangt werden. 12Der Bescheinigungsbehörde bleibt das Recht zur Anforderung von 
Originalrechnungen, Original-Angebot und Original-Kalkulation vorbehalten. 13Genehmigungs- und 
Prüfungsgebühren gehören zu den Kosten der genehmigten oder geprüften Baumaßnahme.

14Die Bescheinigungsbehörde hat zu bescheinigen, ob die dem Bescheinigungsantrag zugrunde liegende 
Maßnahme durchgeführt wurde und die Kosten durch Vorlage der Rechnungen nachgewiesen wurden. 

15Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist zugleich Bestandteil der Bescheinigung (Pflichtanlage). 16Die 
Bescheinigungsbehörde hat darauf die anerkannten Aufwendungen kenntlich zu machen.

7.2   Nachweis bei Durchführung durch Bauverantwortliche 

1Bei Bauherrinnen, Bauherren, Erwerberinnen und Erwerbern, die ein Bauträgerunternehmen, eine 
Baubetreuung oder ein Generalunternehmen mit der Durchführung der Maßnahmen beauftragt haben, und 
in vergleichbaren Fällen ist die notwendige Prüfung der Einzelleistungen nur möglich, wenn die bzw. der 
Antragstellende die spezifizierten Rechnungen des Handwerksbetriebs, der Subunternehmerinnen bzw. 
Subunternehmer und der Lieferantinnen bzw. Lieferanten an das Bauträgerunternehmen oder Ähnliche 
sowie einen detaillierten Einzelnachweis über die Vergütungen für deren bzw. dessen eigene Leistungen 
vorlegt. 2Wenn es zur Prüfung der Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Kalkulation 
verlangt werden. 3Der Bescheinigungsbehörde bleibt das Recht zur Anforderung von Originalrechnungen 
und Original-Kalkulation vorbehalten. 


